
 

 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Ergebnisses der Integrationsratswahl 

der Stadt Euskirchen am 14. September 2025 

 
 
Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis der Integrationsratswahl festgestellt hat, werden 
hiermit die Namen der gewählten Bewerber/innen gem. § 35 des Kommunalwahlgesetzes 
(KWahlG) in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Wahlordnung der Stadt Euskirchen für die Wahl der 
direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder bekannt gegeben. 
 
Einzelbewerber: 
Pavlovtsev, Mykola, Stellvertreter: Pavlovtsev, Serhii 
 
Interkulturelles Bündnis Euskirchen (IBE): 
Ouma-Schlipp, Tracy Lucy A. 
Dr. Yuan, Ye 
Skakun, Nataliia 
Nesterenko, Tetiana 
 
Freunde der Allgemeinheit (FDA): 
Hachenberg, Wilhelm 
Gashi, Tomor 
 
Aus Vielfalt wird Gemeinschaft: 
Deniz, Altan 
Akin, Ali Osman 
Yanar,Burhan  
 
Gemäß § 39 KWahlG in Verbindung mit § 16 Wahlordnung der Stadt Euskirchen für die Wahl 
der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglieder können gegen die Gültigkeit der Wahl, 
jede/r Wahlberechtigte des Wahlgebiets, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung der  
Wählergruppen und Einzelbewerber/innen, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie die 
Aufsichtsbehörde binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses, also bis 
zum 14.11.2025, einschließlich, Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die 
Gültigkeit der Wahl nach § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. Der 
Einspruch ist bei dem Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 
 
Euskirchen, den 29.09.2025 
 
Der Wahlleiter 
 
 
 
Alfred Jaax 


